
Voraussetzung ist, daß der Verdacht be
steht, die jeweilige Sendung stamme von 
dem Beschuldigten oder sei für ihn be
stimmt. Diese Art der Beschlagnahme ist 
nur zulässig, wenn aus den Umständen ge
schlossen werden kann, daß der Inhalt der 
einzelnen Sendung (mit möglicherweise 
fingiertem Absender oder Empfänger) für 
die Untersuchung Bedeutung hat.

Zur Durchführung der Postbeschlagnah
me leiten der Staatsanwalt oder das Unter
suchungsorgan dem zuständigen Post- und 
Fernmeldeamt eine schriftliche Verfügung 
zu, in der sie darum ersuchen, bestimmte 
Sendungen anzuhalten. Gleichzeitig wird 
der Zeitpunkt mitgeteilt, an dem der 
Staatsanwalt oder der entsprechende Ver
treter des Untersuchungsorgans erscheinen 
und die zurückgehaltenen Sendungen be
sichtigen wollen. Ergibt sich nach Öffnung 
der Sendung, daß es nicht erforderlich ist, 
sie zurückzuhalten, wird sie der Post wie
der ausgehändigt (§ 115 Abs. 2), damit diese 
die Sendung ohne jede Verzögerung dem 
Empfänger zuleiten kann.

Bei Verfahren wegen Straftaten, die in 
§ 115 Abs. 4 auf gezählt sind, kann die Über
wachung des Fernmeldeverkehrs mit Auf
nahme der Gespräche auf Tonträger ange
ordnet werden.

Aus Gründen der Rechtssicherheit ist 
vorgeschrieben, daß sich die Anordnung 
nur auf Anschlüsse erstrecken darf, die er
stens entweder dem Beschuldigten gehören 
oder zweitens von ihm allgemein benutzt 
werden oder von denen drittens Nachrich
ten, die der Straftat dienen, übermittelt 
werden sollen.

Die Anordnung ist unverzüglich aufzu
heben, wenn der Grund des Erlasses wegge
fallen ist. Aufzeichnungen, die* nicht mit 
der Straftat in Verbindung stehen, sind zu 
vernichten (§115 Abs. 4).

Zur Überwachung des Fernmeldever
kehrs bedarf es immer einer schriftlichen 
Verfügung des Staatsanwalts, bei Gefahr 
im Verzüge genügt die des Untersuchungs
organs.

Bürger, die von einer Postbeschlag
nahme oder von einer Überwachung des 
Fernmeldeverkehrs betroffen wurden, sind 
von dieser Maßnahme zu unterrichten, so
bald das ohne Gefährdung des Untersu
chungszweckes geschehen kann (§115

Abs. 5). Das gilt nicht nur, wenn Sendun
gen einbehalten oder auf Band aufgenom
mene Gespräche für das Verfahren verwer
tet wurden, sondern unabhängig Vom Aus
gang der entsprechenden Maßnahme. Diese 
Verpflichtung der staatlichen Organe ge
genüber dem Betroffenen ergibt sich aus 
der Tatsache, daß es sich hierbei — im In
teresse der Aufklärung schwerster Strafta
ten — um einen ausnahmsweisen Eingriff 
in das nach Artikel 31 Verfassung der DDR 
garantierte Recht der Bürger auf Wahrung 
des Post- und Fernmeldegeheimnisses han
delt.

Bei Postbeschlagnahmen ist es zulässig, 
dem Empfangsberechtigten von dem Zeit
punkt an, wo dies ohne Gefährdung des 
Untersuchungszweckes geschehen kann, 
Abschriften derjenigen Teile einbehaltener 
Sendungen zuzustellen, die für die Unter
suchung ohne Bedeutung sind (§115 
Abs. 3).

7.6.10.
Die Vermögensbeschlagnahme
Das Vermögen eines Beschuldigten kann 
beschlagnahmt werden, wenn der Beschul
digte eines Verbrechens im Sinne des § 57 
Abs. 1 StGB verdächtig ist, das die Ein
ziehung des Vermögens nach sich ziehen 
kann (§ 108 Abs. 1 Ziff. 2). Die Vermögens
beschlagnahme soll sichern, daß das Ver
mögen des Beschuldigten noch in seiner 
vollen Höhe vorhanden ist, falls im Ergeb
nis des Strafverfahrens auf Einziehung 
erkannt wird. Sie ist somit eine Maßnahme 
zur Sicherung der Urteilsvollstreckung. Die 
Vermögensbeschlagnahme umfaßt die Be
schlagnahme des gesamten Vermögens des 
Beschuldigten, einschließlich solcher Ver
mögenswerte, die erst während der Dauer 
der Vermögensbeschlagnahme — vor 
rechtskräftigem Abschluß des Strafverfah
rens — erworben werden (§ 116 Abs. 1), 
z. B. Lotteriegewinne, Erbschaften. Von der 
Vermögensbeschlagnahme nicht erfaßt sind 
Gegenstände, die unpfändbar sind und 
dringend für den Lebensunterhalt des Be
schuldigten und der von ihm zu unterhal
tenden Personen benötigt werden. Die Ver
mögensbeschlagnahme wird vom Staatsan
walt — unter Angabe des Tages und der 
Stünde — durch schriftliche Verfügung an-
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